
Gewaltmonopol
Im Rahmen des staatlichen Gewaltmonopols ist es ausschließlich dem Staat erlaubt, physische Gewalt auszuüben oder
anzuordnen. Der Staat muss sich dabei an geltendes Recht halten. Das Gewaltmonopol ist immer auf das jeweilige
Staatsgebiet beschränkt.

Rechtliche Einordnung

Die Staatsgewalt und ihre Rechtsprechung werden nicht willkürlich, sondern im Namen des deutschen Volkes ausgeübt.
Das deutsche Grundgesetz, Artikel 20, Absatz 2, legt etwa fest: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke
in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der
Rechtsprechung ausgeübt.“ Das Gewaltmonopol wird durch staatliche Organe wie der Staatsanwaltschaft und der Polizei
durchgesetzt. Sie sichern unter anderem Rechtsordnung und Rechtsfrieden. Teil des Gewaltmonopols ist etwa auch, dass
Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen des so genannten Legalitätsprinzips verpflichtet sind, bei Verdacht auf eine
Straftat zu ermitteln. Dem staatlichen Gewaltmonopol gegenüber steht die so genannte Selbstjustiz. Diese ist in
Deutschland verboten.

Ausnahmen

Bürgern und Bürgerinnen ist es nur in Ausnahmefällen erlaubt, in das Gewaltmonopol des Staates einzugreifen.
Ausnahmen sind etwa nach Paragraf 127 Strafprozessordnung (StPO), dem so genannten Jedermannsrecht, möglich.
Danach darf ein auf frischer Tat ertappter Straftäter von jedem vorläufig festgenommen werden. Auch im Rahmen von
Notwehr nach Paragraf 32 Strafgesetzbuch (StGB) darf Gewalt ausgeübt werden, um sich selbst oder andere Personen vor
einem Angriff zu schützen.
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http://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__127.html
http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__32.html
https://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=298&cHash=12ec79b7211de6d36f8dc2c50ea79e56
https://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=255&cHash=b55cd41339fce2cd9eb8b45385874707
https://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=291&cHash=724a9155c335d01ada7b11353aaf2cbc
http://www.kriminalpolizei.de/service/praevention-kompakt.html?tx_dpnglossary_glossary%5Baction%5D=show&tx_dpnglossary_glossary%5Bcontroller%5D=Term&tx_dpnglossary_glossary%5Bterm%5D=488&tx_web2pdf_pi1%5Baction%5D=&tx_web2pdf_pi1%5Bargument%5D=printPage&tx_web2pdf_pi1%5Bcontroller%5D=Pdf&cHash=119c5ce215410a3d73b0c22a309b2c90

